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Text 

Anhang I 
 

Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen 

A. Allgemeine Begriffsbestimmungen 
 

 1. Forschung und experimentelle Entwicklung im Sinne des § 4 Abs. 4 Z 4a EStG 1988 ist eine 
schöpferische Tätigkeit, die auf systematische Weise unter Verwendung wissenschaftlicher Methoden 
mit dem Ziel durchgeführt wird, den Stand des Wissens zu vermehren sowie neue Anwendungen dieses 
Wissens zu erarbeiten. Forschung und experimentelle Entwicklung in diesem Sinne umfasst 
Grundlagenforschung (Z 2) und/oder angewandte Forschung (Z 3) und/oder experimentelle Entwicklung 
(Z 4). Sie umfasst sowohl den naturwissenschaftlich-technischen als auch den sozial- und 
geisteswissenschaftlichen Bereich. 

 2. Grundlagenforschung umfasst originäre Untersuchungen mit dem Ziel, den Stand des Wissens ohne 
Ausrichtung auf ein spezifisches praktisches Ziel zu vermehren. 

 3. Angewandte Forschung umfasst originäre Untersuchungen mit dem Ziel, den Stand des Wissens zu 
vermehren, jedoch mit Ausrichtung auf ein spezifisches praktisches Ziel. 

 4. Experimentelle Entwicklung umfasst den systematischen Einsatz von Wissen mit dem Ziel, neue oder 
wesentlich verbesserte Materialien, Vorrichtungen, Produkte, Verfahren, Methoden oder Systeme 
hervorzubringen. 

 5. Fehlgeschlagene Forschung und experimentelle Entwicklung: Unter den Voraussetzungen der Punkte 1. 
bis 4. sind auch Aufwendungen (Ausgaben) für eine fehlgeschlagene Forschung und experimentelle 
Entwicklung begünstigt. 

 

Als Grundsatz gilt, dass Forschung und experimentelle Entwicklung (Z 1) in Tätigkeiten besteht, deren primäres 
Ziel die weitere technische Verbesserung des Produktes oder des Verfahrens ist. Dies gilt insbesondere für die 
Abgrenzung der experimentellen Entwicklung von Produktionstätigkeiten. Sind hingegen das Produkt oder das 
Verfahren im Wesentlichen festgelegt und ist das primäre Ziel der weiteren Arbeiten die Marktentwicklung oder 
soll durch diese Arbeiten das Produktionssystem zum reibungslosen Funktionieren gebracht werden, können 
diese Tätigkeiten nicht mehr der Forschung und experimentellen Entwicklung (Z 1) zugerechnet werden. 
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B. Weitere Abgrenzungen (in alphabetischer Reihenfolge) 
 

 1. Datensammlung: Datensammlungen fallen nicht unter Forschung und experimentelle Entwicklung (Teil 
A, Z 1), es sei denn, sie werden unmittelbar für ein bestimmtes Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
(Teil A, Z 1) durchgeführt. 

 2. Dokumentation: Dokumentationen fallen nicht unter Forschung und experimentelle Entwicklung (Teil 
A, Z 1), es sei denn, sie werden unmittelbar für ein bestimmtes Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
(Teil A, Z 1) durchgeführt. 

 3. Industrial Design (industrielles Entwerfen und Konstruieren): 

Der Forschung und experimentellen Entwicklung (Teil A, Z 1) sind Entwürfe (technische Zeichnungen, 
Modelle), welche der Definition von Prozessabläufen und technischen Spezifikationen dienen und für 
die Konzeption, Entwicklung und Herstellung neuer Produkte und Prozesse notwendig sind, 
zuzuordnen. Industrial Design fällt demnach nur dann unter Forschung und experimentelle Entwicklung 
(Teil A, Z 1), wenn es integraler Bestandteil eines Forschungs- und Entwicklungsprojektes (Teil A, Z 1) 
ist. Dienen Konstruktion und industrielle Entwürfe lediglich der Serienfertigung, fallen sie nicht unter 
Forschung und experimentelle Entwicklung. 

 4. Industrielles Engineering und Umrüsten von Anlagen für den Produktionsprozess: Unter industriellem 
Engineering sind jene technischen Arbeiten zu verstehen, die notwendig werden, um den 
Produktionsprozess in Gang zu setzen. Grundsätzlich sind industrielles Engineering und das Umrüsten 
von Maschinen und Anlagen, einschließlich der Erstausrüstung für die Serienproduktion, Teil des 
Produktionsprozesses und nicht der Forschung und experimentellen Entwicklung (Teil A, Z 1) 
zuzuordnen. Ergibt sich jedoch aus diesem Prozess die Notwendigkeit zu weiteren Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten, wie etwa Entwicklungen an Maschinen und Werkzeugen, Veränderungen in der 
Produktions- und Qualitätskontrolle oder die Entwicklung neuer Methoden und Standards, sind solche 
Arbeiten als Aufwendungen für Forschung und experimentelle Entwicklung (Teil A, Z 1) zu 
klassifizieren. 

 5. Lizenzarbeiten: Administrative und juristische Arbeiten, die im Zusammenhang mit Lizenzen stehen, 
fallen nur dann unter Forschung und experimentelle Entwicklung (Teil A, Z 1), wenn sie in 
unmittelbarem Zusammenhang mit konkreten Forschungs- und Entwicklungsprojekten (Teil A, Z 1) 
stehen. 

 6. Marktforschung: Marktforschung fällt grundsätzlich nicht unter Forschung und experimentelle 
Entwicklung (Teil A, Z 1). Werden grundlegend neue Methoden zur Gewinnung von Informationen 
systematisch erprobt oder neue Stichproben-, Erhebungs- oder Auswertungsverfahren entwickelt und 
getestet, sind diese Tätigkeiten der Forschung und experimentellen Entwicklung (Teil A, Z 1) 
zuzuordnen. 

 7. Nachbetreuung und Fehlerbehebung (“trouble shooting”): 

Nachbetreuung und “trouble shooting” (Störungssuche, Fehlerbehebung) sind ab dem Stadium der 
Versuchsproduktion der Vertriebstätigkeit zuzuordnen und können daher generell nicht unter Forschung 
und experimentelle Entwicklung (Teil A, Z 1) fallen. 

 8. Patentarbeiten: Administrative und juristische Arbeiten, die im Zusammenhang mit Patenten stehen, 
fallen nur dann unter Forschung und experimentelle Entwicklung (Teil A, Z 1), wenn sie in 
unmittelbarem Zusammenhang mit konkreten Forschungs- und Entwicklungsprojekten (Teil A, Z 1) 
stehen. 

 9. Pilotanlagen (Bau und Betrieb von): Pilotanlagen sind Anlagen, deren Hauptzweck darin besteht, 
weitere Erfahrungen, technisches Wissen und Informationen zu erzielen, die insbesondere als Grundlage 
für weitere Produktbeschreibungen und -spezifikationen dienen. Pilotanlagen fallen zur Gänze unter 
Forschung und experimentelle Entwicklung (Teil A, Z 1), solange der Hauptzweck Forschung und 
experimentelle Entwicklung (Teil A, Z 1) ist. Wird nach Abschluss der experimentellen Phase eine 
Pilotanlage auf normalen kommerziellen Betrieb umgestellt, gilt die Aktivität nicht mehr als Forschung 
und experimentelle Entwicklung (Teil A, Z 1), selbst wenn die Einrichtung weiterhin als Pilotanlage 
bezeichnet wird. 

 10. Prototypen (Konstruktion, Errichtung und Erprobung von): Ein Prototyp ist ein Modell, das alle 
technischen Eigenschaften und Ausführungen eines neuen Produkts aufweist. Die Konstruktion und 
Erprobung eines Prototyps fällt zur Gänze unter Forschung und experimentelle Entwicklung (Teil A, 
Z 1), jedoch nur so lange, bis der beabsichtigte Entwicklungsendstand (Produktionsreife) erreicht ist. 

 11. Routine-Tests: Routinemäßige Qualitäts- und Produktionskontrollen im Rahmen des 
Produktionsvorganges fallen nicht unter Forschung und experimentelle Entwicklung (Teil A, Z 1), selbst 
wenn sie von im Rahmen von Forschung und experimenteller Entwicklung (Teil A, Z 1) eingesetztem 
Personal durchgeführt werden. Nur Qualitätskontrollen, die im Rahmen eines konkreten Forschungs- 
und Entwicklungsprojektes erfolgen, fallen hingegen unter Teil A, Z 1. 
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 12. Standardisierungsarbeiten: Standardisierungsarbeiten sind grundsätzlich keine Forschung und 
experimentelle Entwicklung (Teil A, Z 1). Dies gilt nicht in Fällen, in denen eine Forschungstätigkeit 
unter Einsatz wissenschaftlicher Methoden zum Zwecke der Standardisierung erfolgt. 

 13. Software (Herstellung von): Software-Entwicklung ist unabhängig davon, ob sie Teil eines Projektes 
oder Endprodukt ist, nur dann der Forschung und experimentellen Entwicklung (Teil A, Z 1) 
zuzuordnen, wenn sie zu Problemlösungen beiträgt, die einen wissenschaftlichen und/oder 
technologischen Fortschritt darstellen. Das Ziel des Projektes muss in der Klärung bzw. Beseitigung 
einer wissenschaftlichen und/oder technologischen Unsicherheit bestehen. Dieses Ziel muss auf 
systematischer wissenschaftlicher Basis verfolgt werden. Die routinemäßige Herstellung von Software 
(Standard- und Individualsoftware) stellt keine Forschung und experimentelle Entwicklung (Teil A, Z 1) 
dar. Der Einsatz von Software für eine neue Anwendung bzw. einen neuen Zweck ist als solcher 
gleichfalls nicht der Forschung und experimentellen Entwicklung (Teil A, Z 1) zuzuordnen. Weicht eine 
derartige Anwendung signifikant von bisherigen Lösungen ab und löst sie ein Problem von allgemeiner 
Relevanz, ist sie der Forschung und experimentellen Entwicklung (Teil A, Z 1) zuzuordnen. 

Insbesondere sind folgende Software-Entwicklungen der Forschung und experimentellen Entwicklung 
(Teil A, Z 1) zuzuordnen: 

 - die Entwicklung neuer Lehrsätze oder Algorithmen auf dem Gebiet der theoretischen 
Computerwissenschaften, 

 - die Entwicklung von Betriebssystemen, Programmiersprachen, Datenverwaltungssystemen, 
Kommunikationssoftware, Zugangstechniken und Werkzeugen zur Software-Entwicklung (software 
development tools, embedded systems, ergonomische interfaces), 

 - die Entwicklung von Internet-Technologien, 

 - Forschung zu Methoden der Entwicklung, Anwendung, Schutz und Speicherung (Aufbewahrung) 
von Software, 

 - Software-Entwicklungen, die allgemeine Fortschritte auf dem Gebiet der Erfassung, Übertragung, 
Speicherung, Abrufbarkeit, Verarbeitung, Integration, Schutz und Darstellung von Daten bewirken, 

 - experimentelle Entwicklung, die darauf ausgerichtet ist, technologische Wissenslücken bei der 
Erarbeitung von Softwareprogrammen oder -systemen zu schließen, 

 - Forschung und experimentelle Entwicklung (Teil A, Z 1) zu Software-Tools oder Software-
Technologien in spezialisierten Einsatzbereichen (Bildbearbeitung, Präsentation geographischer und 
anderer Daten, Zeichenerkennung, künstliche Intelligenz, Visualisierung, Integration von Telemetrie- 
und Sensorikdaten, Aggregation oder Disaggregation zur Weiterverarbeitung, Simulation und andere 
Gebiete). 

Insbesondere sind folgende Software-Entwicklungen nicht der Forschung und experimentellen 
Entwicklung (Teil A, Z 1) zuzuordnen: 

 - Standardisierte Anwendersoftware und Informationssysteme, die bekannte Methoden und bereits 
existierende Softwaretools verwenden, 

 - der Support von bereits existierenden Systemen, 

 - die Anpassung von existierender Software ohne wesentliche Veränderung der Struktur oder des 
Ablaufes, 

 - die Konvertierung und/oder Übersetzung von Computersprachen, 

 - das Bereinigen von Programmfehlern, 

 - die Vorbereitung von Nutzerhandbüchern und Dokumentationen. 

 14. Versuchsproduktion (Probefertigung, Probebetrieb): Die Versuchsproduktion ist die Startphase 
der Serienproduktion und kann Produkt- und Verfahrensmodifikationen, Umschulungen des 
Personals auf neue Techniken und deren Einweisung in den Betrieb neuer Maschinen 
einschließen. Das Endprodukt dieses Vorganges muss wirtschaftlich verwertbar sein. 
Versuchsproduktion ist nicht der Forschung und experimentellen Entwicklung (Teil A, Z 1) 
zuzuordnen. 


